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bei7€oderbei 14€liegt.
KlarheitgewinntmanüberdieBetrach-

tungdergesetzlichenGrundlagenderBe-
rufsbildung. ImVordergrund stehen Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG) und Hoch-
schulrahmengesetz(HRG).

Daneben gibt es zahlreiche Qua-
litätsanforderungen aus anderen Rechts-
gebieten, etwa dem Gewerberecht (§
34a), oder aufGrund autonomer Satzun-
gen. Hierzu zählenzumBeispiel dieWaf-
fensachkunde (§ 7WaffG) und Schulun-
gen nach dem Luftsicherheitsgesetz (§
5,8,9 LuftSiG). Die Weiterbildung zum
PortFacilitySecurityOfficer (PFSO) fußt
dagegen aufden SafetyofLife at Sea Be-
stimmungen (SOLAS) der International
MaritimeOrganisation(IMO)unddemIS-

PS-Code(InternationalShipandPortFaci-
litySecurityCode),denDeutschlandzum
1.7.2004 in nationales Recht umgesetzt
hat.

ZudeninderPrivatwirtschaftdefinier-
ten Bildungszielen gehörtbeispielsweise
der CPP (Certified Protection Professio-
nal) derASIS (American SocietyofIndu-
strial Security),vonderenca. 33.000Mit-
gliedernweltweit 10.000dieCPP-Prüfun-
gen absolviert haben. CPP ist allerdings
völligaufUS-Rechtabgestelltundsomitin
Europanurbedingtanwendbar.Auchdie
europäischen Versicherer bieten mit ih-
ren Lehrgängen zu Securitybeauftragten
(CFPA)undSecuritymanangement(CFPA)
eigeneBildungsabschlüssean.

Das Berufsbildungsgesetz (§ 1 BBiG)
definiertBerufsbildungso:

(1)BerufsbildungimSinnediesesGeset-
zes sind die Berufsausbildungsvorberei-
tung, die Berufsausbildung, die berufli-
cheFortbildung unddie berufliche Um-
schulung.
(2) Die Berufsausbildungsvorbereitung
dientdemZiel,durchdieVermittlungvon
GrundlagenfürdenErwerb beruflicher
Handlungsfähigkeit an eine Berufsaus-
bildung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberufheranzuführen.
(3)DieBerufsausbildunghatdiefürdie
Ausübung einer qualifizierten berufli-
chen Tätigkeitin einersichwandelnden
ArbeitsweltnotwendigenberuflichenFer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
(berufliche Handlungsfähigkeit) in ei-
nemgeordnetenAusbildungsgangzuver-

nsbesonderebeider– füralleBeteilig-
ten nicht unwichtigen – Unterschei-
dung zwischen Fortbildung und Um-

schulunghapert es. Ob es ausUnwissen-
heitoderausAbsichtgeschieht,wennbei-
spielsweise die Bildungsmaßnahme, die
zur geprüften Schutz- und Sicherheits-
kraft führt, fälschlich als Fortbildungbe-
zeichnetwird, lässt sichfürdenBetrach-
ternichtentscheiden.Faktistaber,dassei-
neals „Fortbildung“deklarierteBildungs-
maßnahme für Bildungsinteressierte in
jedemFallattraktiveristalseine„Umschu-
lung“, denn in den Tarifverträgen sind
Aus- und Fortbildungsberufe in allen
Branchen höher angesiedelt als die Um-
schüler. Letztlich istes aberauchfürden
ArbeitsmarktunddieKundenderSicher-
heitsdienstleister wichtig, die verschie-
denen Bildungswege in die Berufstätig-
keitimBereichSchutzundSicherheitprä-
zise auseinander halten zu können. Wer
DienstleistungenausschreibtoderStellen-
angeboteformuliert,musswissen,welche
Abschlüsse zu welchem Bildungsniveau
gehören – auchumdie künftigen Perso-
nal- oder Dienstleistungskosten korrekt
einzuschätzen oder um Rechtssicherheit
gegenüber dem Dienstleistungspartner
zuhaben.UndweraneinerBildungsmaß-
nahme teilnimmt, sollte eigentlich auch
wissen, ob sein künftigerTariflohn eher
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MeisterfürSchutzundSicherheit.
Alle anderen Angebote unterhalb der

Hochschulstudiengängekönnenderallge-
meinen,nichtimBBiGgeregeltenWeiter-
bildungzugerechnetwerden.Vieledieser
zusätzlichenAngebote haben ihre fachli-
che Berechtigung und qualifizieren die
Teilnehmerweiter, sind aberkeineBasis-
elementederberuflichenBildung,diedie
deutscheWirtschaftbisheuteprägt.

Hochschulweiterbildung
Zu Rechtwird von der Unternehmenssi-
cherheit eine industriegerechte Ausbil-
dung auf Fachhochschul-/Universitätsni-
veaufürSecurity-Managergefordert,denn
nur so kann in den Führungspositionen
oberhalb der Meister eine Vergleichbar-
keitzu anderenBeschäftigten – zumBei-
spielauchfürdieGehaltsbemessung–er-
reichtwerden.DasAnwerbenvonExper-
tenausdemBereichderGefahrenabwehr-
behörden hat zwar eine lange Tradition,
reichtaberfürprivatesvorbeugendeund
abwehrende Gefahrenabwehr in einem
international arbeitendenKonzernheute
nichtmehraus,weildieserExpertenkreis

vielfach die notwendigen ökonomischen
Betrachtungen nicht verinnerlicht hat.
ZudemliegtdasmitgebrachteFachwissen
meistaufhoheitlichenAufgaben,dieaber
inderIndustrienichtzubearbeitensind,
sondernlediglichdieSchnittstellendazu.

Ein einziges Studiumwird hier sicher
nichtdasRennenmachen,dadieAnforde-
rungen in den einzelnen Unternehmen
und Schutz und Sicherheitsbereichen zu
unterschiedlichsind. FürIT-Securitysind
andere Grundlagen erforderlich als für
dieSupplyChainSecurity.Vondaheristes
zubegrüßen,wennsicheineVielfaltvon
Studienmöglichkeiten mit unterschiedli-
chenSchwerpunktenergibt.AuchdieEin-
stiegsmöglichkeitensolltenbeachtetwer-
den:SowohlAbiturienten,alsauchPrakti-
ker sollten die Chance haben, sich über
einStudiuminderSecurityspezialisieren
zukönnen,dennnurdieVielfaltderDenk-
weisenmachtdenSchutzundSicherheits-
bereich stark – alles andere engtein. Bei
der Gestaltung sollten vorhandene Mög-
lichkeitengenutztwerden, umesBewer-
bern, die aus der Praxis kommen, zu er-
möglichen, berufsbegleitend zu studie-
ren, so dass sich langjährige Praxis mit
Theorieverbindenkann.Außerdemkön-
nendieUnternehmendamitsystematisch
ihrenNachwuchsentwickeln.Wichtigist
aber, wiederum um den Personalmana-
gernindenUnternehmeneinefürsiever-
ständliche Einordnungsmöglichkeit zu
geben, dassdieAbsolventenentwederei-
nen Bachelor- (FH-) oder einen Master-
(Universitäts-)Abschluss erwerben kön-
nen. Niedrigere Qualifizierungen an
HochschulengibtesauchimSchutz-und
Sicherheitsbereich, sindaberniemandzu
empfehlen.

DiezentraleBasisistdasHochschulrah-
mengesetz, dasin § 13HRGauchdieFör-
derung von Fernstudien anstrebt. Ba-
chelor-undMasterstudiengängesindin §
19 geregeltund stimmenbereitsmitden
VorgabenderEUüberein,dieab2010EU-
weit gelten sollen. Für die berufsbeglei-
tendenStudienist§ 27,2HRGwichtig,der
dieeineÖffnungnachLandesrechtfürdie
nachderberuflichenBildungQualifizier-
tenenthält.

Man sieht unter diesen Gesichtspunk-
ten eine gewisse Struktur in denberufli-
chen Chancen des heutigenMitarbeiters
in Schutz und Sicherheit. Durch die
Durchlässigkeit einerseits, andererseits
der besseren Vergleichbarkeit mit ande-
renBeschäftigten inderWirtschaft, aber
auchdieMöglichkeitfürSeiteneinsteiger
wird der Schutz und Sicherheitsbereich
attraktivundkommtausseinerAbseitshal-
tungendlichheraus. 6

mitteln. SiehatfernerdenErwerbderer-
forderlichen Berufserfahrungen zu er-
möglichen.
(4)Die beruflicheFortbildungsolles er-
möglichen, die berufliche Handlungs-
fähigkeit zu erhalten und anzupassen
oderzu erweitern und beruflich aufzu-
steigen.
(5)DieberuflicheUmschulungsollzuei-
neranderenberuflichenTätigkeitbefähi-
gen.

Berufsausbildungsvorbereitung trifft
man im Bereich Schutz und Sicherheit
nichtan.DieseistspeziellfürJugendliche
mitschlechtenQualifikationenzurHeran-
führungandasBerufslebenoderaneine
reguläreBerufsausbildunggedacht.
Mit der Fachkraft für Schutz und Sicher-
heitliegteineechteBerufsausbildungvor.
Die geprüfte Schutzund Sicherheitskraft
istdagegeneineberuflicheUmschulung,
auchwennsogarmancheIHKsiealsFort-
bildungsprüfungeingestufthatte,teilwei-
sesogarnochsoeinstuft.

Die Fortbildung in der Sicherheit
gemäß BBiG ist hingegen der geprüfte

Rechtsgrundlagen fürAusbildungniveaus in derSicherheit
ArtderBildung/Rechtsgrundlage Bezeichnung
Berufliche Umschulung§ 1(4) BBiG GeprüfteSchutz undSicherheitskraft
Berufsausbildung§ 1(2) BBiG FachkraftfürSchutz undSicherheit
Fortbildungsprüfung§ 1(3) BBiG MeisterfürSchutz undSicherheit
Fortbildungsprüfung§ 1(3) BBiG Technischer Betriebswirt IHK
Fachhochschulabschluss § 19(2) HRG BBA
Hochschulabschluss § 19(3) HRG MBA




